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 Verabschiedung des Deutschen Rechnungslegungs Standard 20 (DRS 20), 
Konzernlagebericht, am 2. November 2012. 

 

 Bekanntmachung von DRS 20 am 4. Dezember 2012 (gem. § 342 Abs. 2 HGB) im 
elektronischen Bundesanzeiger.  

 

 Erstmalige Anwendung von DRS 20 für Geschäftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2012 
beginnen; frühere (dann zwingend vollumfängliche) Anwendung ist zulässig und wird 
empfohlen. 

 

 Unternehmen, die DRS 20 vorzeitig angewandt haben:  

 Deutsche Börse AG 

 

 SAP AG  

 

 

 

 

 

 

 

1. Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Einleitung  
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Aufbau der folgenden Folien je Gliederungspunkt: 

a) Gegenüberstellung der Regelungen des DRS 20 und des DRS 15 

b) Erläuterung der im Vgl. zu DRS 15 geänderten bzw. neuen Regelungen   

c) Umsetzung im Geschäftsbericht der SAP AG  

 

Im Anhang finden Sie die Umsetzung des DRS 20 im Geschäftsbericht der  
Deutsche Börse AG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Einleitung  
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DRS 20 DRS 15

(25) Der Konzernlagebericht ist in inhaltlich abgegrenzte 

Abschnitte zu untergliedern. Die Gliederung muss durch 

Überschriften zu den einzelnen Abschnitten deutlich 

werden.

(22) Die Gliederung muss durch Überschriften innerhalb 

des Konzernlageberichts deutlich werden. 

- Konkrete Gliederungsempfehlung in Para. 144.

- Grundlagen des Konzerns - Geschäft und Rahmenbedingungen

- Wirtschaftsbericht - Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

- Nachtragsbericht - Nachtragsbericht

- Prognose-, Chancen- und Risikobericht - Prognose-, Chancen- und Risikobericht

- Risikoberichterstattung über die Verwendung von 

Finanzinstrumenten

- Risikoberichterstattung über die Verwendung von 

Finanzinstrumenten

- Internes Kontrollsystem und 

Risikomanagementsystem bezogen auf den 

Konzernrechnungslegungsprozess

- Internes Kontrollsystem und Risikomanagementsystem 

bezogen auf den Konzernrechnungslegungsprozess

- Übernahmerelevante Angaben - Übernahmerelevante Angaben

- Erklärung zur Unternehmensführung (§ 289a HGB) - Erklärung gemäß § 289a HGB

- Versicherung der gesetzlichen Vertreter - Versicherung der gesetzlichen Vertreter (sofern im 

Lagebericht veröffentlicht)

Gliederung des Konzernlageberichts

2. Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Gliederung des Konzernlageberichts  

a) 
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 In dem Abschnitt „Grundlagen des Konzerns“ ist künftig über das Geschäftsmodell, die Ziele 
und Strategien (fakultativ), das Steuerungssystem sowie über Forschung und Entwicklung zu 
berichten.   

 Faktisch wird die Gliederung aus DRS 15 voraussichtlich größtenteils beibehalten.  

2. Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Gliederung des Konzernlageberichts  

b) 
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SAP, Konzernlagebericht 2012, 98 Seiten SAP, Konzernlagebericht 2011, 101 Seiten 

1separater Chancenbericht über 2,5 Seiten, wobei Ausführungen zum CMS auch im 2011er Bericht  
 publiziert werden.  

 

1 

c) 

2. Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Gliederung des Konzernlageberichts  
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DRS 20 DRS 15

(12-35) (9-35)

Vollständigkeit Vollständigkeit

Verlässlichkeit und Ausgewogenheit Verlässlichkeit

Klarheit und Übersichtlichkeit Klarheit und Übersichtlichkeit

Vermittlung aus Sicht der Konzernleitung Vermittlung aus Sicht der Konzernleitung

Wesentlichkeit -

Informationsabstufung -

- Konzentration auf die nachhaltige Wertschaffung

Grundsätze

3. Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Grundsätze 

a) 
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 Der Grundsatz der Konzentration auf die nachhaltige Wertschaffung (DRS 15.30) ist in DRS 
20 nicht mehr als eigenständiger Grundsatz enthalten, sondern wurde in die 
Detailanforderungen des DRS 20 verlagert (Berichterstattung über finanzielle und nicht 
finanzielle Leistungsindikatoren und deren Bezug zur Nachhaltigkeit).  

 Der Grundsatz der Ausgewogenheit ist nicht neu, sondern wurde bereits in DRS 15 in Bezug 
auf Chancen und Risiken kodifiziert.  

 Der Grundsatz der Informationsabstufung regelt explizit nicht, dass zu einzelnen 
Berichtspunkten keinerlei Informationen gegeben werden müssen, sondern Ausführlichkeit 
und Detaillierungsgrad der Berichterstattung, und zwar abhängig von den spezifischen 
Gegebenheiten des Konzerns, bspw. der Art der Geschäftstätigkeit, der Größe und der 
Inanspruchnahme des Kapitalmarktes.  

 

 

 

3. Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Grundsätze 

b) 
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 Der Grundsatz der Wesentlichkeit ist in DRS 20 als eigenständiger Grundsatz formuliert, war 
indes bereits bei der Anwendung des DRS 15 standardübergreifend zu beachten.   

 Die in DRS 15 noch erfassten Hinweise auf Wesentlichkeit in einzelnen Ziffern wurden 
größtenteils gestrichen.  

 Sofern in Textziffern des DRS 20 explizit auf den Grundsatz der Wesentlichkeit Bezug 
genommen wird, hat dies ausschließlich klarstellenden Charakter (DRS 20.B11). 

 Informationen über das Konzernumfeld sind gem. DRS 20.33 nur in dem Maße im 
Konzernlagebericht zu geben, wie dies zum Verständnis des Geschäftsverlaufs, der Lage und der 
voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns erforderlich ist. 
 

 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen sind nur darzustellen und zu 
erläutern, soweit für Verständnis der Analyse des Geschäftsverlaufs und der wirtschaftlichen Lage 
erforderlich (DRS 20.59).  

 

 Öffentlich verfügbare Prognosen zur Entwicklung der Gesamtwirtschaft und der Branche sind nur 
in dem Maße darzustellen, wie dies für das Verständnis der Aussagen zur voraussichtlichen 
Entwicklung des Konzerns erforderlich ist. Sie dürfen nicht den Blick auf die Aussagen zur 
voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns beeinträchtigen (DRS 20.124). 

 

 

 

 

3. Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Grundsätze 

b) 
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A.1.4.2., Branchenspezifische Rahmenbedingungen 

 GB 2011 und GB 2012: Der Abschnitt „Lage des IT-Marktes“ umfasst in beiden Berichten ca. 
eine halbe Seite und behandelt grds. die gleichen Themen.  

 Neu im GB 2012 ist, dass in einem separaten Abschnitt über die Auswirkungen der 
branchenspezifischen Rahmenbedingungen auf die SAG berichtet wird („Auswirkungen auf 
die SAP“). 

 Diese Informationen werden im 2011er GB nicht in ähnlicher Weise gegeben. 

3. Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Grundsätze 

SAP AG, GB 2012, S. 92  

c) 
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A.5.2.2., Künftige Branchensituation. 

 In beiden Geschäftsberichten ist der Abschnitt „Entwicklung des IT-Marktes: Ausblick auf 2012 bzw. 
2013“ in etwa gleich lang (jeweils knapp eine Seite). Auch kann inhaltlich kein wesentlicher Unterschied 
festgestellt werden.  

 Neu im GB 2012: „Auswirkungen auf die SAP“. Die dort gegebenen Informationen finden sich indes 
weitgehend auch im Geschäftsbericht 2011 („Voraussichtliche Entwicklung der SAP“), allerdings nicht so 
eindeutig gekennzeichnet wie im 2012er GB.  

3. Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Grundsätze 

SAP AG, GB 2012, S. 148  

c) 
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4. Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Ziele und Strategien  

DRS 20 DRS 15

(40-44; 56) -

40. Ausführungen sollen es verständigem Adressaten 

ermöglichen, Geschäftsverlauf,  wirtschaftliche Lage, 

voraussichtliche Entwicklung sowie  wesentliche 

Chancen und Risiken im Kontext der verfolgten Ziele 

und Strategien einordnen zu können.

-

42. Strategien sind auf Konzernebene darzustellen. -

43. Ausmaß und Zeitbezug sollen angegeben werden. -

44. Wesentliche Veränderungen ggü. dem Vorjahr sind 

anzugeben.

-

56. Sofern Unternehmen im Konzernlagebericht 

freiwillig über ihre Ziele und Strategien berichten, sollen 

Aussagen zum Stand der Erreichung der strategischen 

Ziele gemacht werden.

-

Ziele und Strategien

a) 
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 Obwohl nach Auffassung des DRSC die Entscheidungsrelevanz strategieorientierter 
Berichtselemente gegeben ist und zahlreiche Unternehmen freiwillig über die 
Unternehmensstrategie berichten, gibt es in DRS 20  keine Strategie-Berichterstattungs-
pflicht.  

 Mit „Zielen“ bezieht sich das DRSC gem. DRS 20.B23 vor allem auf strategische Ziele, bspw. 
auf: 

 Steigerung des Unternehmenswertes,  

 Marktführerschaft oder 

 Marktanteil. 

 Operative Ziele (bspw. Umsatz-, EBIT- oder Kapitalrenditeziele) fallen häufig mit Prognosen  
 zusammen und sind daher i.d.R. Bestandteil des Prognoseberichts (DRS 20.B23). 

 Die freiwillig anzuwendenden Regelungen dienen als „Leitlinien und Orientierungshilfe“.  

 Aber:  

 Durch die freiwillige Berichterstattung dürfen die tatsächlichen Verhältnisse im Konzern 
nicht verfälscht wiedergegeben werden!  

 Auch freiwillige Zusatzangaben im Konzernlagebericht prüfungs- und offenlegungspflichtig. 

4. Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Ziele und Strategien  

b) 
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GB 2011 und GB 2012:  

 Separater Abschnitt zur Strategie des SAP Konzerns: Ziel der Wachstumsstrategie der 
SAP ist es, die Führungsposition in den etablierten Marktkategorien auszubauen und 
sich in neuen Segmenten als Marktführer zu etablieren.  

 Angaben zum Ausmaß und Zeitbezug: Prognosebericht  

 

4. Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Ziele und Strategien  

SAP AG, GB 2012, S. 58  

c) 
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4. Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Ziele und Strategien  

SAP AG, GB 2012, S. 152  

c) 
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5. Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Segmentbezogene Angaben  

DRS 20 DRS 15

77. Umfasst der Konzernabschluss eine 

Segmentberichterstattung und enthält diese Angaben 

zur Ertragslage, sind im Konzernlagebericht neben 

Angaben zur Ertragslage des Konzerns auch 

segmentbezogene Angaben zur Ertragslage zu 

machen.

157. Die Darstellung der Ertragslage sollte 

segmentbezogene Informationen umfassen.

91. Umfasst der Konzernabschluss eine 

Segmentberichterstattung und enthält diese Angaben zu 

Investitionen, sind im Konzernlagebericht neben 

Angaben zu Investitionen des Konzerns auch 

segmentbezogene Angaben zu Investitionen zu 

machen.

-

Segmentbezogene Angaben

a) 
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 Segmentbezogene Angaben zur Ertragslage werden in DRS 15.157 lediglich empfohlen.  

 Segmentbezogene Angaben zu Investitionen werden in DRS 15 weder gefordert noch 
empfohlen.  

  

5. Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Segmentbezogene Angaben  

b) 
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 GB 2011 und GB 2012: 

 Im Kapitel Vermögens-, Finanz- und Ertragslage werden segmentspezifische Angaben zur 
Ertragslage gemacht. 

 Segmentangaben zu Investitionen werden weder in der Segmentberichterstattung noch im 
Konzernlagebericht (freiwillig) gegeben, und zwar weder im 2011er Geschäftsbericht, noch im 
2012er Geschäftsbericht.  

5. Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Segmentbezogene Angaben  

c) 
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6. Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Nicht finanzielle Leistungsindikatoren 

105. In die Analyse des Geschäftsverlaufs und der Lage des 

Konzerns sind auch die bedeutsamsten nichtfinanziellen 

Leistungsindikatoren einzubeziehen, soweit sie für das 

Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Lage des 

Konzerns von Bedeutung sind.

106. Einzubeziehen sind jene nichtfinanziellen 

Leistungsindikatoren, die auch zur internen Steuerung des 

Konzerns herangezogen werden.

31. Auch nichtfinanzielle Leistungsindikatoren sind 

Bestandteil des Konzernlageberichts, sofern diese 

Faktoren

a) regelmäßig von der Unternehmensleitung beurteilt 

werden und regelmäßig Grundlage der 

Entscheidungen der Unternehmensleitung sind und

b) als zu den nichtfinanziellen Leistungsindikatoren 

zugehörig anzusehen sind, welche für die 

Geschäftstätigkeit und für die Einschätzung des 

Geschäftsverlaufs oder der Lage von Bedeutung sind.

108. Zu den nichtfinanziellen Leistungsindikatoren sind 

quantitative Angaben zu machen, sofern quantitative 

Angaben zu diesen Leistungsindikatoren auch zur internen 

Steuerung herangezogen werden und sie für den 

verständigen Adressaten wesentlich sind.

32. Die Angaben zu den nichtfinanziellen 

Leistungsindikatoren gemäß Tz. 31 sind grundsätzlich 

qualitativer Natur. Soweit qualitative Aussagen alleine 

nicht ausreichend sind, um ein Verständnis über die 

Lage und den Geschäftsverlauf herzustellen, sind 

zusätzlich quantitative Angaben notwendig. Beispiele 

für nichtfinanzielle Leistungsindikatoren sind in der 

Anlage dieses Standards genannt.

a) 
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 In DRS 15 werden die Angabepflichten zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren noch unter 
dem Grundsatz »Konzentration auf die nachhaltige Wertschaffung« aufgeführt.  

 Wortlaut des § 315 HGB und Wertigkeit der nichtfinanziellen Berichterstattung werden mit 
der parallelen Gestaltung der Berichtsanforderungen an finanzielle und nichtfinanzielle 
Leistungsindikatoren Rechnung getragen (DRS 20.B26). 

 Fortan sind auch für nicht finanzielle Leistungsindikatoren quantitative Angaben zu 
machen, sofern diese auch zur internen Steuerung herangezogen werden.  

 DRS 20.110-111: Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren können auch als 
Kennzahlen im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung dienen. 

 Darstellung des Zusammenhangs zwischen Leistungsindikatoren und  
   Nachhaltigkeit. 

 Angabe verwendeter Leitlinien, wenn vom Unternehmen allgemein anerkannte  
  Standards der Nachhaltigkeitsberichterstattung herangezogen werden. 

6. Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Nicht finanzielle Leistungsindikatoren 

b) 
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GB 2011 und GB 2012: Mehrperiodenübersicht zu nicht finanziellen Leistungsindikatoren und 
Angaben zur Berechnungsmethodik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Nicht finanzielle Leistungsindikatoren 

c) 

SAP AG, GB 2012, S. 274 
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GB 2012: Abschnitt „Nicht finanzbezogene Steuerungsgrößen“, in dem über Mitarbeiter-
engagement-Index und Net Promoter Score berichtet wird.  

6. Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Nicht finanzielle Leistungsindikatoren 

SAP AG, GB 2012, S. 85 

c) 
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7. Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Prognosebericht 

a) 
DRS 20 DRS 15

126. Prognosen sind zu den bedeutsamsten finanziellen 

und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren abzugeben, 

die nach Tz. 102 und 106 berichtet werden. Sie müssen 

so ermittelt werden, dass Prognose- und Istwerte für 

denselben Berichtszeitraum vergleichbar sind.

-

127. Als Prognosezeitraum ist mindestens ein Jahr, 

gerechnet vom letzten Konzernabschlussstichtag, 

zugrunde zu legen. Der Zeitraum, auf den sich die 

Prognosen beziehen, ist anzugeben. Absehbare 

Sondereinflüsse auf die wirtschaftliche Lage des 

Konzerns nach dem Prognosezeitraum sind darzustellen 

und zu analysieren.

86. Als Prognosezeitraum sind mindestens zwei Jahre, 

gerechnet vom Konzernabschlussstichtag, zugrunde zu 

legen. Bei Unternehmen mit längeren Marktzyklen oder 

bei komplexen Großprojekten empfiehlt sich ein längerer 

Betrachtungszeitraum. Der Zeitraum, auf den sich die 

dargestellten Erwartungen beziehen, ist anzugeben.

128. Die Prognosen müssen Aussagen zur erwarteten 

Veränderung der prognostizierten Leistungsindikatoren 

gegenüber dem entsprechenden Istwert des 

Berichtsjahres enthalten und dabei die Richtung und 

Intensität der Veränderung verdeutlichen. 

Abweichende Bezugspunkte der Prognosen sind 

anzugeben.

88. Die Erwartungen der Unternehmensleitung zur 

weiteren Entwicklung der Ertragslage und der Finanzlage 

sind darzustellen und mindestens als positiver oder 

negativer Trend zu beschreiben. Dabei sind die 

Auswirkungen der wesentlichen Einflussfaktoren zu 

erläutern.

132. Sofern die voraussichtliche Entwicklung eines für 

den Konzern wesentlichen Bereichs deutlich von jener 

des Konzerns abweicht, ist hierauf gesondert 

einzugehen. 

89. Umfasst der Konzernabschluss eine Segment-

berichterstattung, ist auf die voraussichtliche 

Entwicklung der Segmente gesondert einzugehen.

Prognosebericht
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 Der Prognosezeitraum ist mit DRS 20 von zwei Jahren auf ein Jahr reduziert worden.  

 Bezüglich der Prognosegenauigkeit hat sich das DRSC „ […] für einen kürzeren 
Prognosezeitraum zugunsten konkreterer Vorgaben zur Prognosegenauigkeit“ entschieden. 

 DRS 20.128 fordert Aussagen zur Richtung und Intensität der Veränderung der 
prognostizierten Kennzahlen gegenüber dem entsprechenden Istwert des Berichtsjahres. 

 Das DRSC weist darauf hin, dass komparative (bspw. höher/niedriger) oder qualitative 
(bspw. zufriedenstellend)  Prognosen nicht ausreichen.  

 Stattdessen erfüllen Punktprognosen, Intervallprognosen oder qualifiziert-komparative 
Prognosen (= Richtung + Intensität) die Anforderungen des DRS 20. 

7. Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Prognosebericht 

b) 
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 GB 2011 und GB 2012:  

 Prognosehorizont 1 Jahr. 

 Bandbreitenangaben (Intervallangaben) 

 Separater Abschnitt: „Mittelfristige  
Perspektiven“: Prognose des Umsatzes und  
der operativen Marge bis 2015.  

 GB 2012: Prognosen zu nichtfinanziellen Leistungs- 
indikatoren Mitarbeiterengagement (bis  
2015: 82%) und Net Promoter Score (2013: + 
8%).  

7. Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Prognosebericht 

SAP AG, GB 2012, S. 150 

c) 
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8. Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Risikobericht, Chancenbericht 

DRS 20 DRS 15/DRS 5

150. Aus der Darstellung der Risiken muss deren 

Bedeutung für den Konzern oder für wesentliche, in den 

Konzernabschluss einbezogene Unternehmen 

erkennbar werden.

5.19 Aus der Darstellung der Risiken soll deren 

Bedeutung für den Konzern hervorgehen.

152. Die dargestellten Risiken sind zu quantifizieren, 

wenn dies auch zur internen Steuerung erfolgt und die

quantitativen Angaben für den verständigen Adressaten 

wesentlich sind. In diesem Fall sind die intern 

ermittelten Werte anzugeben sowie die verwendeten 

Modelle und deren Annahmen darzustellen und zu 

erläutern.

5.20 Risiken sind zu quantifizieren, wenn dies nach 

anerkannten und verlässlichen Methoden möglich und 

wirtschaftlich vertretbar ist und die quantitative Angabe 

eine entscheidungsrelevante Information für die 

Adressaten des Konzernlageberichts ist. In diesem Fall 

sind die verwendeten Modelle und deren Annahmen zu 

erläutern.

155. Die Einschätzung der Risiken ist zum Bilanzstichtag 

vorzunehmen. Sofern sich Risiken nach dem Schluss des 

Berichtszeitraums in ihrer Bedeutung ändern, neu 

auftreten oder entfallen, ist die geänderte Einschätzung 

der Risiken zusätzlich darzustellen, wenn anders kein 

zutreffendes Bild von der Risikolage des Konzerns 

vermittelt wird.

DRS 5.34 f. Die Risikoberichterstattung bezieht sich auf 

die Lage des Konzerns zum Zeitpunkt der Aufstellung des 

Konzernlageberichts. Während als Vergleichsbasis für 

die Nachteiligkeit oder Vorteilhaftigkeit einer künftigen 

Entwicklung auf den Bilanzstichtag abzustellen ist, sind in 

der Berichterstattung über die wirtschaftliche Lage 

Risiken einzubeziehen, die bis zur Aufstellung des 

Lageberichts eingetreten oder bekannt geworden sind.

Risikoberichta) 
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8. Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Risikobericht, Chancenbericht 

160. Die dargestellten Risiken sind zu einem Gesamtbild 

der Risikolage des Konzerns zusammenzuführen. 

Hierbei können Diversifizierungseffekte berücksichtigt 

werden.

-

161. Hierbei kann z. B. auf die Risikotragfähigkeit des

Konzerns eingegangen werden.

-

162. Um die Klarheit und Übersichtlichkeit des

Risikoberichts zu erhöhen, sind die einzelnen Risiken

entweder in einer Rangfolge zu ordnen oder zu

Kategorien gleichartiger Risiken zusammenzufassen.

Die Ausführungen können auch segmentspezifisch

differenziert werden.

DRS 5.16 Die einzelnen Risiken sind in geeigneter Form 

zu Risikokategorien zusammenzufassen.

165. Für die Berichterstattung über die wesentlichen 

Chancen des Konzerns sind die Tz. 135–164 sinngemäß

anzuwenden.

-

166. Über Chancen und Risiken ist ausgewogen zu 

berichten

-

a) 
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 Risiken sind zu quantifizieren, sofern auch zur internen Steuerung quantitative Daten 
genutzt werden und diese für einen verständigen Adressaten wesentlich sind.  

 Bezüglich der Berichterstattung über Chancen nimmt DRS 20 Bezug auf den 
Gesetzeswortlaut, der die Beurteilung der Chancen und Risiken in gleicher Art und Weise 
fordert. 

 Die Chancenberichterstattung soll damit an Bedeutung gewinnen.  

 

8. Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Risikobericht, Chancenbericht 

b) 
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 GB 2011 und GB 2012: 

 Die Risiken werden zu gleichen Risiko- 
kategorien zusammengefasst. 

 Die Art des Risikos wird beschrieben und  
(ergriffene) Gegenmaßnahmen werden  
erläutert. 

 GB 2012: Angabe der Eintrittswahrscheinlichkeit  
und des Auswirkungsgrads; auf dieser Basis:  
Klassifikation der Risiken (s. dazu nä. Chart). 

8. Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Risikobericht, Chancenbericht 

SAP AG, GB 2012, S. 125 

c) 
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Die Ermittlung der Risikoklassifikation erfolgt auf der folgenden Basis:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Risikobericht, Chancenbericht 

c) 
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 GB 2011 und GB 2012: 

 Der Risikobericht schließt jeweils  
mit einem „Gesamtrisikoprofil“. 

 Inhaltlich entsprechen sich die Gesamt- 
risikoprofile. 

 GB 2012: 

 Das Gesamtrisikoprofil ist explizit als  
Gesamtbeurteilung durch die  
Unternehmensleitung gekennzeichnet.  

8. Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Risikobericht, Chancenbericht 

SAP AG, GB 2012, S. 146 

c) 
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 GB 2011 und GB 2012: 

 Separater Abschnitt zum Chancen- 
management. 

 GB 2012: 

 Im Vergleich zum 2011er GB sind die  
Ausführungen zum CMS ausführlicher. 

 Die von der SAP AG identifizierten  
Chancen werden nachvollziehbar 
erläutert.  

8. Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Risikobericht, Chancenbericht 

SAP AG, GB 2012, S. 119 

… 

c) 
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8. Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Risikobericht, Chancenbericht 

SAP AG, GB 2012, S. 152 

SAP AG, GB 2012, S. 120 

Erläuterung  
der Chance  
 

„Mittelfristige Perspektive“ 
im Prognosebericht 

c) 
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 Die wesentlichen Änderungen des DRS 20 im Vergleich zu DRS 15 beziehen sich auf den 
Prognose-, Risiko- und Chancenbericht. 

 Erhöhte Anforderungen an die Berichterstattung nach DRS 20 im Vergleich zu DRS 15 
(quantitative Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren und zu Risiken) 
entstehen vor allem dann, wenn die entsprechenden Angaben (=Datenpunkte) auch zur 
internen Steuerung genutzt werden.  

 Ob die (vermeintlich) konkreteren Vorgaben zur Prognosegenauigkeit zu Lasten eines 
kürzeren Prognosehorizonts dazu führen, dass Berichtadressaten künftig 
aussagekräftiger über die erwartete wirtschaftliche Lage eines Unternehmens informiert 
werden, ist in Frage zu stellen. Um die Informationsbedürfnisse der (potenziellen) 
Investoren zu erfüllen, ist indes dringend zu empfehlen, freiwillige Angaben auch für das 
(dem Berichtsjahr folgende) zweite Geschäftsjahr zu geben.  

 Für Unternehmen, die DRS 15 und vor allem die Empfehlungen des DRS 15 „gut“ 
umgesetzt haben, dürfte der Umstellungsaufwand auf DRS 20 eher gering sein.  

 

9. Fazit 
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Deutsche Börse AG, Konzernlagebericht 2012,  90 Seiten 

Deutsche Börse AG, Konzernlagebericht 2011, 
 56 Seiten 

Anhang – Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Gliederung des Konzernlageberichts  
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A.1.4.2., Branchenspezifische Rahmenbedingungen 

 GB 2011 und GB 2012: Der Abschnitt „Wirtschaftliche Rahmenbedingungen“ (Deutsche 
Börse AG, GB 2011, S. 97 f.) bzw. “Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene 
Rahmenbedingungen“ (Deutsche Börse AG, GB 2012, S. 116-118) umfasst in beiden 
Berichten ca. 1,5 Seiten und behandelt grds. die gleichen Themen.  

A.5.2.2., Künftige Branchensituation 

 GB 2011 und GB 2012: Die Abschnitte „Entwicklung der Rahmenbedingungen“ und 
„Regulatorisches Umfeld“ finden sich in beiden Geschäftsberichten in jeweils etwa gleichem 
Umfang (Deutsche Börse AG, GB 2011, S. 138 f., 142-144; Deutsche Börse AG, GB 2012, S. 
180-185).   

 

Anhang – Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Grundsätze 
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GB 2011 und GB 2012:  

 Außerhalb des Konzernlageberichts: Abschnitt „Strategische Positionierung: Vernetzung in 
globalen Märkten“ (GB 2011) bzw. „Strategische Perspektiven“ (GB 2012). 

 Im Konzernlagebericht: Jeweils ca. zwei Seiten umfassender Abschnitt zu den Zielen und 
Strategien der Deutsche Börse AG. 

GB 2012: Angabe des Zeitbezugs („in den nächsten drei Jahren“) 

 

 

 

Anhang – Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Ziele und Strategien  

Deutsche Börse AG, GB 2012, S. 108-110  
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Anhang – Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Ziele und Strategien  

Deutsche Börse AG, GB 2012, S. 108-110  
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 GB 2011 und GB 2012: 

 Im Kapitel Wirtschaftsbericht (2012) bzw. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (2011) werden 
segmentspezifische Angaben zur Ertragslage gegeben. 

 Obgleich in der Segmentberichterstattung Investitionen angegeben werden, finden sich im 
Konzernlagebericht nur sehr knappe diesbezügliche Angaben: 

 

Anhang – Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Segmentbezogene Angaben  

Deutsche Börse AG, GB 2012, S. 140 
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 GB 2011 und 2012: Die Deutsche Börse Gruppe informiert über die Themen „Mitarbeiter“, 
„Corporate Responsibility Strategie“ und „Nachhaltigkeit“. 

 GB 2012:  

 Die Berichterstattung zu den o.a. Themen im 2012er GB ist  

 umfangreicher und  

 in einem separaten Kapitel „Leistungsindikatoren“ gebündelt (S. 148-156). 

 Die Deutsche Börse Gruppe publiziert einen tabellarischen Überblick über die 
„Kennzahlen zur Belegschaft der Deutsche Börse Gruppe“ und über „Zentrale 
Kennzahlen zur Corporate Responsibility“ des Konzerns; unklar ist indes, ob es sich 
dabei auch um Leistungsindikatoren handelt, die zur internen Konzernsteuerung 
herangezogen werden.  

 Prognosebericht: „Entwicklung der nichtfinanziellen Leistungsindikatoren“ mit 
Angaben zum  

 Ausbau des gruppenweiten Produkt- und Dienstleistungsangebots im Bereich 
Markttransparenz und 

 avisierten Frauenanteil im Management bis 2015 (S. 188).  

 

Anhang – Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Nicht finanzielle Leistungsindikatoren 
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Anhang – Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Nicht finanzielle Leistungsindikatoren 

… Deutsche Börse AG, GB 2012, S. 151 
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Anhang – Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Nicht finanzielle Leistungsindikatoren 

Deutsche Börse AG, GB 2012, S. 188 
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Anhang – Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Prognosebericht 

GB 2011

Prognosezeitraum: 2012, 2013

Umsatzerlöse Konzern: 2012:Bandbreite: 2.350-2.500 Mio. €

2013: weiter steigend 

EBIT: 2012: Bandbreite: 1.200 - 1.350 Mio. 

Segment Xetra: 2012: stabile Entwicklung Umsatzerlöse und EBIT

Segment Eurex: 2012: Anstieg Umsatzerlöse und EBIT

Segment Clearstream: 2012: leichter Anstieg Umsatzerlöse; stabiles EBIT

Market Data & Analytics: 2012: konstante Entwicklung v. Umsatzerlöse und 

EBIT 
GB 2012

Prognosezeitraum: 2013

Szenario I (Konzern): Rückläufige Nettoerlöse in Größenordnung v. rd. 

1,8 Mrd. Euro 

Szenario II (Konzern): moderater Anstieg ggü. 2012 auf über 2,0 Mrd. 

Euro

Szenario I (Konzern): EBIT : rd. 0,8 Mrd.

Szenario II (Konzern): EBIT : rd. 1 Mrd.

Szenario I (Konzern): JÜ: 0,5 Mrd.

Szenario II (Konzern): JÜ: 0,7 Mrd.

Segment Xetra: -

Segment Eurex: geringer zusätzlicher Nettoerlösbeitrag

Segment Clearstream: geringer zusätzlicher Nettoerlösbeitrag

Segment IT und Market Data 

& Analystics:

-

Deutsche Börse AG, GB 2011,  
S. 139-141 

Deutsche Börse AG, GB 2012,  
S. 185-188 
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 GB 2011 und GB 2012:  

 Die Risiken werden zu gleichen Risikokategorien zusammengefasst. 

 Die dargestellten Risiken werden nicht quantifiziert. 

 Der Risikobericht schließt jeweils mit einer „Zusammenfassung“. 

 GB 2012: 

 Die „Zusammenfassung“ ist explizit als „Gesamtaussage des Vorstands“ 
gekennzeichnet.  

 Die Einzelrisiken werden nicht nur auf Konzernebene, sondern auch auf Ebene der 
Segmente der Gruppe Deutsche Börse beschrieben.  

Anhang – Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Risikobericht, Chancenbericht 
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Anhang – Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Risikobericht, Chancenbericht 

Deutsche Börse AG, GB 2012, S. 176 
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GB 2012: Separater Chancenbericht: Beschreibung des Chancenmanagements und 
der einzelnen identifizierten Chancenkategorien.  

Anhang – Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Risikobericht, Chancenbericht 

Deutsche Börse AG, GB 2012, S. 179 
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Anhang – Erstmalige Anwendung des DRS 20 – Risikobericht, Chancenbericht 

Deutsche Börse AG, GB 2012, S. 179 


